
Versickerungsfläche

70.00

70.00

B

5.00

5.
00

5.50 7.00

15.80 7.75

9.65

14.50
5.20A12.50

VERFAHRENSVERMERKE

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
    über die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Kenntnis gesetzt und
    um Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gebeten.

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses:
    Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß
    § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte am

1. Aufstellungsbeschluß:
    Der Rat der Gemeinde Mertesheim hat in seiner Sitzung am
    die Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange:
    Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
    Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde am
    eingeleitet.

4. Beteiligung der Öffentlichkeit:
    Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom

7. Stellungnahmen:
    Die Behandlung der Stellungnahmen erfolgte am
    und am

8. Satzungsbeschluss:
    Der Gemeinderat beschließt am
    den vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und die Festsetzungen
    über die äußerliche Gestaltung der baulichen Anlagen (örtliche Bauvorschriften) gemäß 
    § 88 LBauO als Satzung.

Bürgermeister

Bürgermeister

9. Ausfertigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes:
    Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, Textliche Festsetzungen,
    Begründung und den Festsetzungen über die äußerliche Gestaltung der baulichen Anlagen stimmt
    mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein. Das für den
    vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
    Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Die ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

13.05.2004

06.01.2005

5. Auslegung des Planentwurfes:
    Der Planentwurf lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung vom
    in der Zeit vom
    zur Einsichtnahme aus.

10. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses:

16.12.2004

10.01.2005 bis 02.02.2005

19.07.2007

13.07.2007

02.07.2007
12.03.2008

30.07.2007 bis 04.09.2007

12.03.2008

Mertesheim, den ....................

Mertesheim, den ....................

....................
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Die textlichen Festsetzungen im Beiheft sind Bestandteil 
des Bebauungsplanes. Die Begründung liegt bei.

FIRMA BENDER GMBH

Gemeinde Mertesheim
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Am Kreuz"
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Hauptstr. 15
67271 Mertesheim

H/B = 322.0 / 783.0 (0.25m²) Allplan 2006


